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JVA rüstet nach Ausbruch technisch auf
Im Brackweder Gefängnis sitzen Mörder, Vergewaltiger und Drogenabhängige. Im vergangenen Jahr war die

Lage pandemiebedingt entspannter als sonst. Doch ein Ausbruch ragt heraus.

Jens Reichenbach

¥ Bielefeld. Die Justizvoll-
zugsanstalt (JVA) Bielefeld
Brackwede ist ein Gefängnis
des geschlossenen Vollzugs.
Hier landen unter anderem
Strafhäftlinge, die schwere
Schuld auf sich geladen ha-
ben. Insgesamt 2.070 Männer
und 182 Frauen wurden hier
im vergangenen Jahr aufge-
nommen und in Zellen ge-
sperrt. Eine beeindruckend ho-
he Zahl. Dabei war die Bele-
gung von durchschnittlich 486
Gefangenenbei theoretisch542
Zellenplätzen „erfreulich ent-
spannt“, sagte Anstaltsleiter
Uwe Nelle-Cornelsen ange-
sichts seiner Jahresbilanz.

Belegung
Eine Belegung von 90 Prozent
bedeutet zwar immer noch,
dass die JVA Brackwede 2021
landesweit erneut zu den
höchstbelasteten Gefängnis-
sen gehörte. Doch angesichts
einer Routine von mehr als 100
Prozent vor der Pandemie
konnten der Chef und seine
Justizangestellten auch im
zweiten Jahr etwas ruhiger
agieren. Doch kein Grund zur
Gelassenheit. Anfang März lag
die Quote übrigens schon wie-
der bei 95 Prozent.

Ausbruch
Nach vielen Jahren ohne er-
folgreichen Ausbruch in
Brackwede zeigte ein geschick-
ter Fassadenkletterer seinen
Mitinsassen am 2. Juni 2021,
wie man es doch schaffen kann.
Der U-Häftling (38) war zu-
nächst nach der Einlieferung
aus der Transportabteilung
entwischt, überwand zwei Zwi-
schenmauern und kletterte
dann senkrecht an der sechs
Meter hohen Hafthausfassade
hinauf. Anschließend über-
wand er auch noch den soge-
nannten Widerhakensperr-
draht (oder auch NATO-
Draht) am oberen Ende der
Mauer und flüchtete in den an-
grenzenden Wald. Es war das
erste Mal, dass ein Häftling die
massiven Mauern des Gefäng-
nisses überwinden konnte.

„Der Ausbruch wurde begüns-
tigt durch aktuelle Baumaß-
nahmen am Tattag“, erklärte
Sprecher Tobias Burkardt.
Doch die Freiheit des Ausbre-
chers währte nur kurz. Nach
zweiStundenschnappteihndie
alarmierte Polizei.

Die Vorgänger
Seit 1992 war kein Häftling
mehr aus Bielefelds geschlos-
senem Vollzug entwichen.
Zwei Bankräuber waren die
ersten,dieam20.Oktober1977
– fünf Monate nach JVA-Er-
öffnung – mit Hilfe eines nach-
gemachten Schlüssels in den
Heizungskeller und von dort
durch den Schornstein aufs
Dach der JVA gelangt waren.
Von dort seilten sie sich ab. Bei-
de wurden später gefasst. 1987
nahmen drei Schwerverbre-
cher zwei Vollzugsbeamte als
Geiseln. Trotz ihrer Spreng-
sätze stoppte die Polizei ihre
Flucht direkt vor den Toren der

Anstalt. 1989 schaffte es ein
Häftling, sich in einem Kar-
ton zu verstecken, der mit
einem Lieferwagen nach
draußen fuhr. 1992 machte
ihm das Kunststück eine Ge-
fangene in einem Container
voller Schaumstoffteile nach.

Corona
Zwei Jahre lang war das ge-
schlossene System JVA ein Ga-
rant für Infektionsschutz. Eine
konsequente Isolation der
Neuzugänge hatte auch 2021
gut funktioniert. „Anfang 2022
hat uns Omikron aber dann
doch erwischt“, sagt Nelle-
Cornelsen. „Wir hatten zwei
bis drei größere Corona-Aus-
brüche.“ In der Spitze waren
mehr als 40 Gefangene gleich-
zeitig infiziert. „Hier hatten das
erste Mal die vorgesehenen
Quarantäne-Pläne nicht mehr
ausgereicht.“ Mittlerweile sei
der Infektionsstand aber wie-
der einstellig, so der Anstalts-

leiter. Vollständig geimpft sind
Ende Februar übrigens 242 der
Inhaftierten, geboostert sind
19. Ungeimpft sind 195 Häft-
linge, zumindest einen Piks
hatten 55.

Drogenabhängige
299 Männer und 57 Frauen
wurden 2021 von der Sucht-
beratung hinter den Mauern
betreut. 197 Häftlinge wurden
sogar entgiftet, 396 erhielten
eine ärztlich begleitete Substi-
tutionsbehandlung (Metha-
don). Ein hoher Anteil an psy-
chisch auffälligen Häftlingen
machte insgesamt 1.300 Psy-
chotherapiesitzungen bei 70
Betroffenen nötig. Eine durch
Personalaufstockung mögli-
che Verdoppelung dieses wich-
tigen Angebots.

Lebenslang
18 Gefangene verbüßen aktu-
ell in Brackwede eine lebens-
lange Haftstrafe. Am längsten

ist derzeit ein Mann inhaf-
tiert, der bereits seit mehr als
42 Jahren in der JVA einsitzt.
Der Älteste ist 75 Jahre alt.

Neue Sicherheit
WährendderContainerbaufür
das neue Hafthaus 8 im ver-
gangenen Jahr sehr gut voran-
ging und möglicherweise im
Dezember schon „bezugsfer-
tig“ sein könnte, hat die JVA
auch in eine bessere Sicher-
heitstechnik investiert. Schon
im September konnte die neue
und erweiterte Sicherheitszen-
trale (Baukosten: 980.000
Euro) ihren Betrieb aufneh-
men. Weil das neue Hafthaus
nicht mehr über Wachtürme,
sondern durch Sensoren- und
Kameratechnik bewacht wird,
verfügt die JVA inzwischen
über eine hohe dreistellige Zahl
an Beobachtungskameras. Die
Bilder laufen zentral im neu-
en Monitorraum der Sicher-
heitszentrale zusammen.

Zwei Beamte haben in der neuen Sicherheitszentrale rund um die Uhr Häftlinge, Hafthäuser und die Mauern im Blick. Foto: JVA Brackwede

Gründungsvater
der Uni gestorben

Der Linguist und Literaturwissenschaftler
Professor Harald Weinrich wurde 94 Jahre alt.

¥ Bielefeld (stb). Als Doyen
desFaches„DeutschalsFremd-
sprache“ sammelte Professor
Dr. Dr. h.c. mult. Harald Wein-
rich Ehrendoktor-Würden;
mit dem 1993 publizierten
Buch und heutigem Klassiker
„Textgrammatik der deut-
schen Sprache“ half er nicht
nur vielen Studenten sprach-
lich auf die Sprünge: Wie die
Uni Bielefeld mitteilte, ist
Weinrich im Alter von 94 Jah-
ren in Münster gestorben.

Der Romanist, Linguist und
Literaturwissenschaftler arbei-
tete seit 1966 im Gründungs-
ausschuss der Universität Bie-
lefeld und fungierte von 1972

bis 1974 als Direktor des Zen-
trums für interdisziplinäre
Forschung. An der Fakultät für
Linguistik und Literaturwis-
senschaft in Bielefeld etablier-
te Weinrich auch das Fach
Deutsch als Fremdsprache
(DaF), machte es hierzulande
populär und übernahm nach
seiner Bielefelder Zeit (1969 bis
1978) die erste Professur für
DaF an der Ludwig-Maximi-
lians-Universität München.
1992 folgte er dem Ruf des Pa-
riser Collège de France und
lehrte und forschte dort als ers-
ter deutscher Wissenschaftler
bis zu seiner Emeritierung im
Jahr 1998.

Neben seiner wissenschaft-
lichen Arbeit schrieb der „ori-
ginelle Denker“, wie ihn Pro-
rektorin Angelika Epple wür-
digte, auch Prosa, Lyrik sowie
Essays und erhielt dafür etli-
che internationale Auszeich-
nungen, zuletzt den Europäi-
schen EssayPreis Charles Veil-
lon für sein Lebenswerk. Sei-
ne alte Bielefelder Fakultät ver-
ewigte ihn schon 2016 mit dem
vom Deutschen Akademi-
schen Austausch Dienst
(DAAD) geförderten Harald-
Weinrich-Gastlehrstuhl für
Wissenschaftler aus aller Welt.

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Harald
Weinrich. Foto: Uni Bielefeld

Die Polizei sucht
Kiosk-Räubermit Foto

Der junge Mann soll mit einer Pistole die
Verkäuferin bedroht und ausgeraubt haben.

¥ Bielefeld-Quelle (jr). Die
Kripo sucht einen jungen
Mann, der dringend tatver-
dächtig ist, am Samstag, 26. Fe-
bruar, mit einer Schusswaffe
einen Kiosk ausgeraubt zu ha-
ben. Um den Verdächtigen
ausfindig zu machen, hat das
Kriminalkommissariat 15
Fotos von Überwachungska-
meras veröffentlicht, die den
Tatverdächtigen zeigen.

Wie berichtet, bedrohte der
Tätergegen17.55Uhrmiteiner
Pistole die Angestellte eines
Kiosks an der Carl-Severing-
Straße (nahe Marienfelder
Straße). Diese übergab ihm
Bargeld und steckte es in eine

Tüte und händigte es aus. Der
Räuber flüchtete mit der Beu-
te in Richtung Osnabrücker
Straße / Ostwestfalendamm.

Nach Angaben der überfal-
lenen Frau handelt es sich bei
dem Täter um einen schlan-
ken Mann im Alter von 15 bis
20 Jahren. Er ist 1,65 bis 1,70
Meter groß und trug eine
schwarze Mütze, eine schwar-
ze Hygienemaske, eine schwar-
ze Sportjacke und schwarze
Jogginghosen.

Die Kripo bittet nun Perso-
nen, die Angaben zu dem auf
den Fotos abgebildeten Mann
geben können, um Hinweise
unter Tel. (05 21) 54 50.

Dieser Mann in Schwarz soll mit einer Pistole einen Kiosk an der
Carl-Severing-Straße überfallen und ausgeraubt haben. Foto: Polizei

Frühlingswiesn
EndeMärz
abgesagt

¥ Bielefeld. Die Bielefelder
Frühlingswiesn am 25. und 26.
März in der Seidenstickerhalle
ist aufgrund coronabedingter
Unsicherheiten abgesagt wor-
den. Auch wenn für die Zeit
ab dem 20. März der Wegfall
von coronabedingten Schutz-
maßnahmen im öffentlichen
Bereich angedacht ist, sind die
Regelungen für große gastro-
nomische Veranstaltungen im
Innenbereich nach wie vor
nicht absehbar – schon gar
nicht für eine Riesen-Gaudi
mit tausenden Besuchern.

Die Veranstalter, Stadthalle
Bielefeld Betriebs GmbH und
Werning Gastronomie, bedau-
ern die Absage sehr, bieten je-
doch Ersatz: Bis zum 30. April
können die Karten für ver-
gleichbare Plätze beim Biele-
felder Oktoberfest am 14./15.
Oktober umgetauscht wer-
den. Die Veranstaltung wird
ohne Einschränkungen mit
3.500 Besuchern pro Abend in
der Seidenstickerhalle geplant;
der Vorverkauf beginnt in Kür-
ze. Karten für die Frühlings-
wiesn können aber ab sofort
auch zurückgegeben werden.
Ansprechpartner für sämtli-
che Fragen rund um das Ti-
cketing ist die Tourist-Infor-
mation Bielefeld, Tel. (05 21)
51 69 99.
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Öffentliche Bekanntmachungen
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Stadt Bielefeld
Der Oberbürgermeister

Bekanntmachung
Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 10.02.2022 den Bebauungsplan
Nr. II/T 10 „Feuerwehr Theesen Jöllenbecker Straße 387“ für das Gebiet südlich
der Straße Kahler Krug und westlich der Jöllenbecker Straße – Stadtbezirk Jöllen-
beck – als Satzung beschlossen.
Der Satzungsbeschluss hat folgenden Wortlaut:
- Der Bebauungsplan Nr. II/T 10 „Feuerwehr Theesen Jöllenbecker Straße 387“ für

das Gebiet südlich der Straße Kahler Krug und westlich der Jöllenbecker Straße
wird mit den textlichen Festsetzungen und der Begründung gemäß § 10 BauGB
als Satzung beschlossen.

- Der Beschluss des Bebauungsplans ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich
öffentlich bekannt zu machen. Der Bebauungsplan mit Begründung ist gemäß
§ 10 Abs. 3 BauGB bereitzuhalten.

In dem vorstehenden Planausschnitt ist der Geltungsbereich des Bebauungsplanes
mit durchgehenden Linien kenntlich gemacht. Für die genauen Grenzen sind die
Eintragungen in den Plänen des Bauamtes verbindlich.
Der Satzungsbeschluss des Rates für den Bebauungsplan wird hiermit ge-
mäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) mit den nachstehenden Hinweisen
öffentlich bekanntgemacht.
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft. Gemäß § 30 BauGB
sind im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes Vorhaben planungsrechtlich zu-
lässig, wenn sie den Festsetzungen des Bebauungsplanes nicht widersprechen und
die Erschließung gesichert ist.
Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB wird der Bebauungsplan mit der Begründung vom Tage
dieser Bekanntmachung an in der Bauberatung des Bauamtes, August-Bebel-Straße
92 (Erdgeschoss, Zimmer 041), 33602 Bielefeld, während der Dienststunden (montags
bis mittwochs von 08.30 bis 17.00.Uhr, donnerstags von 08.30 bis 18.00 Uhr und
freitags von 08.30 bis 14.00 Uhr) zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den
Inhalt wird auf Verlangen Auskunft erteilt. Im Internet kann dieser unter www.biele-
feld.de in der Rubrik „Stadt.Entwicklung“, Unterpunkt „Planen“ eingesehen werden.
Ergänzend wird der Bebauungsplan auch im Bezirksamt Jöllenbeck, Amtsstraße 13,
33739 Bielefeld zur Einsichtnahme während der Öffnungszeiten (montags bis freitags
von 8.00 bis 12.00 Uhr, donnerstags auch von 14.30 bis 18.00 Uhr) bereitgehalten.

Hinweise
I. Gemäß § 215 BauGB werden

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennut-
zungsplanes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung
der Satzung schriftlich gegenüber der Stadt Bielefeld unter Darlegung des
die Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden sind.
Vorstehender Satz gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich
sind.

II. Es wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB
hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für durch Festset-
zungen des Bebauungsplans oder aufgrund seiner Durchführung eingetretene
Vermögensnachteile nach §§ 39 bis 42 BauGB, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind,
die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. Der Entschädigungsberechtigte
kann die Fälligkeit dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung
schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt.

III. Gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
kann eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeord-
nung beim Zustandekommen der Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-

geverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,
c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Bielefeld vorher

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.

Bielefeld, den 23. Feb. 2022 Clausen
Oberbürgermeister


